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Datenbank der Eidg. Kommission gegen Rassismus zeigt 
Gerichtspraxis zur Rassismus-Strafnorm auf 

 
 
Die von der Eidg. Kommission gegen Rassismus (EKR) auf ihrer Website www.ekr-
cfr.ch aufgeschaltete Datenbank zeigt die kantonale und bundesgerichtliche Praxis 
zu Art. 261bis StGB auf. Die Benutzerinnen und Benutzer können einzelne Urteile 
ansehen und nach Tatmitteln, Täter- und Opfergruppen sowie nach weiteren Krite-
rien suchen. 

 
Die Datenbank bietet dem allgemein interessierten Publikum und juristischen Fachpersonen 
die Möglichkeit, gezielt nach Einzelfällen zu suchen und sich einen Überblick über den Stand 
der gerichtlichen Praxis zu verschaffen. Zum jetzigen Zeitpunkt gibt die Datenbank Einblick 
in die Urteile und Entscheide aus den Jahren 1995 bis 2002; sie wird in der Folge laufend 
aufdatiert werden. Mit dieser Datenbank, die mit Einverständnis aller zuständigen Gerichte 
und Justizbehörden erstellt wurde, unternimmt die Eidg. Kommission ein grossangelegtes 
Monitoring. 

Bei Art. 261bis StGB handelt es sich um ein Offizialdelikt. Das bedeutet, dass jede Person 
einen Vorfall, der in der Öffentlichkeit geschehen ist und den sie als Verstoss gegen die Be-
stimmung empfindet, bei der nächsten Polizeistelle oder Untersuchungsbehörde melden 
kann. Die Behörden sind verpflichtet, den Sachverhalt zu prüfen und, falls er als genügend 
erhärtet angesehen wird, eine Strafverfolgung einzuleiten. 

In der Zeitspanne 1995-2002 gelangten 212 rassendiskriminierende Taten vor eine gericht-
liche Instanz, die zu insgesamt 277 Entscheiden und Urteilen führten. In rund der Hälfte 
dieser 212 Fälle entschieden die Strafverfolgungsbehörden, auf den Fall nicht einzutreten; 
bei der andern Hälfte wurde ein Strafverfahren eröffnet. Von diesen rund 110 Fällen, die 
zwischen 1995 und 2002 zu rechtskräftigen Urteilen führten, endeten über 80% mit einer 
Verurteilung der Täterschaft. Unter den Tätergruppen finden sich Medienschaffende, Ju-
gendliche, Rechtsextreme, unter den Opfergruppen Jüdinnen und Juden, Menschen dunkler 
Hautfarbe sowie Ausländerinnen und Ausländer auf Grund ihrer Herkunft. Am häufigsten 
wurden die rassendiskriminierenden Taten in schriftlicher Form begangen, aber auch verba-
le Beschimpfungen kamen vor. 
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